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Betr.: Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen und Bereitstellung von Hilfsangeboten fiir

Opfer héuslicher Gewalt
— Schlussfolgerungen des Rates

Die Delegationen erhalten anbei die endgiiltige Fassung der vom Rat (Beschéftigung, Sozialpolitik,
Gesundheit und Verbraucherschutz) auf seiner Tagung vom 6. Dezember 2012 angenommenen

Schlussfolgerungen.
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Bekimpfung von Gewalt gegen Frauen und Bereitstellung von Hilfsangeboten fiir Opfer

hauslicher Gewalt

Schlussfolgerungen des Rates'

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

IN ERWAGUNG NACHSTEHENDER GRUNDE:

1. Geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen ist definiert als Gewalt, die sich gegen Frauen
aufgrund ihres Geschlechts richtet oder von der Frauen iiberproportional betroffen sind; sie
stellt eine Verletzung des Grundrechts auf Leben, Freiheit, Sicherheit, Wiirde, Gleichstellung
von Frauen und Méannern, Nichtdiskriminierung und korperliche und psychische Unversehrt-

heit dar.

2. Opfer geschlechterbezogener Gewalt sind iiberwiegend Frauen und Madchen. Weibliche
Opfer geschlechtsbezogener Gewalt sowie Kinder, die Zeugen dieser Gewalt sind, bendtigen
oft besondere Unterstlitzung und besonderen Schutz wegen des bei dieser Art der Gewalt
bestehenden hohen Risikos von sekundérer und wiederholter Viktimisierung sowie von Ein-

schiichterung und Vergeltung?.

3. Gewalt gegen Frauen ist gesamtgesellschaftlich schidlich und behindert die aktive Teilhabe

von Frauen an der Gesellschalft.

Die Schlussfolgerungen wurden im Rahmen der Uberpriifung der Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing, insbesondere in Bezug auf den Problembereich "D: Gewalt gegen
Frauen" angenommen.

Erwdgungsgrund 17 der Richtlinie 2012/29/EU des Européischen Parlaments und des Rates
vom 25. Oktober 2012 iiber Mindeststandards fiir die Rechte, die Unterstiitzung und den
Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/J1.
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4.  Gewalt gegen Frauen stellt eine Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten von
Frauen dar, beeintrachtigt oder verhindert die Wahrnehmung dieser Rechte, ist Ausdruck
(oder das Ergebnis) der Diskriminierung von Frauen und umfasst jede gegen Frauen aufgrund
ithrer Geschlechtszugehorigkeit gerichtete Gewalthandlung, durch die Frauen korperlicher,
sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Schaden oder Leid zugefiigt wird oder werden
kann, einschlieBlich der Androhung derartiger Handlungen, der Notigung oder der will-

kiirlichen Freiheitsberaubung, sei es im 6ffentlichen oder privaten Bereich?.

5. Gewalt gegen Frauen ist Ausdruck des historisch gewachsenen ungleichen Machtverhéltnisses
zwischen Mannern und Frauen und sowohl Ursache als auch Folge der Ungleichbehandlung

der Geschlechter.

6.  Diskriminierende gesellschaftliche, traditionsbasierte und kulturelle Normen und sexistische
Klischees tragen zur Gewalt gegen Frauen bei und lassen Gleichgiiltigkeit und Selbstgetéllig-

keit gegeniiber diesem gravierenden Problem fortbestehen.

7. Alle Formen der Gewalt gegen Frauen sind als Eingriff in das Recht der Frauen auf unein-
geschrinkte Wahrnehmung der Menschenrechte zu verurteilen, wobei BEKRAFTIGT wird,
dass weder Brauch noch Tradition, Kultur, Privatsphédre, Religion oder eine so genannte
"Ehre" angefiihrt werden kdnnen, um Gewalt gegen Frauen zu rechtfertigen oder damit die
Mitgliedstaaten sich ihren Verpflichtungen entziehen, sie zu vermeiden und zu beseitigen und

die Téter zu verfolgen.

8. Zur Bekdmpfung und Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen erfordert es abge-
stimmter MaBBnahmen auf nationaler und allen anderen Ebenen sowie eines umfassenden
Ansatzes, der auf die Kernelemente Pravention, Schutz, Opferhilfe und Strafverfolgung der

Tater sowie andere gegen Téater gerichtete Mallnahmen abzielt.

Empfehlung des Europarates (2002)5 des Ministerausschusses an alle Mitgliedstaaten zum
Schutz von Frauen gegen Gewalt und EntschlieBung 48/104 der VN-Generalversammlung
vom 20. Dezember 1993. Schlussfolgerungen des Rates der EU zur Beseitigung der Gewalt
gegen Frauen in der Européischen Union (2010).
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10.

11.

12.

Es ist schwierig, Informationen iiber das Ausmal3 und die Folgen der Gewalt gegen Frauen zu
erheben, da sie oftmals verborgen bleibt. Dies trdgt dazu bei, dass es auch weiterhin sowohl
auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene an verfiigbaren und vergleichbaren
Daten fehlt, was das Verstdndnis des wahren Ausmalles der Gewalt gegen Frauen und ihrer
Folgen einschrinkt und die Weiterentwicklung von Politiken, Strategien und MaBBnahmen
behindert. Daher ist es wichtig, geeignete Informationsquellen zu ermitteln, zu nutzen und

weiter auszubauen.

Die Bereitstellung des gesamten Spektrums spezialisierter Hilfsangebote flir Frauen als
Gewaltopfer und fiir Kinder als Zeugen dieser Gewalt ist von wesentlicher Bedeutung, um
Frauen vor Gewalt zu schiitzen, das wiederholte Auftreten dieser Gewalt zu verhindern, und
die betroffenen Frauen und Kinder in die Lage zu versetzen, das Erlebte zu bewiéltigen und ihr

Leben wieder in die Hand zu nehmen.

"Schutz der Wiirde, Unversehrtheit und Ende der Gewalt aufgrund des Geschlechts" ist eine
der fiinf Prioritdten der Strategie der Kommission fiir die Gleichstellung von Frauen und
Mainnern (2010-2015). Der Rat hat diese Prioritdt gebilligt und u.a. im Europiischen Pakt fiir
die Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020) entsprechende Maflnahmen gefordert.

In der von der Vierten Weltfrauenkonferenz 1995 angenommenen Aktionsplattform von
Beijing wird Gewalt gegen Frauen als einer der zwolf Problembereiche benannt und u.a. aus-
gefiihrt, dass die Regierungen Mallnahmen ergreifen sollten, um den Schutz von Frauen, die
Gewalt ausgesetzt sind, sicherzustellen®. 2002 hat der Rat unter dianischem Vorsitz Schluss-
folgerungen angenommen, in denen die Arbeiten in diesem kritischen Bereich einer
Bestandsaufnahme unterzogen und Indikatoren fiir hdusliche Gewalt gegen Frauen festgelegt
wurden °. Auf der Grundlage dieser Arbeiten hat der zyprische Vorsitz sich dafiir entschieden,
sich auf das Thema der Hilfsangebote fiir Opfer hduslicher Gewalt zu konzentrieren und die

Fortschritte in diesem Bereich anhand der Indikatoren zu messen.

Aktionsplattform von Beijing, Nr. 124 (d).

1) Profile weiblicher Opfer von Gewalt, 2) Profile madnnlicher Téter, 3) Opferhilfe,

4) MaBnahmen zur Behandlung des mannlichen Taters mit dem Ziel, dem Kreislauf der
Gewalt ein Ende zu bereiten, 5) Ausbildung von Experten, 6) MaBnahmen der Mitgliedstaaten
zur Bekdmpfung der Gewalt gegen Frauen, und 7) Evaluierungen.
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13.

14.

15.

16.

Im Achtzehnmonatsprogramm des Dreiervorsitzes haben Polen, Ddnemark und Zypern zuge-
sagt, dass sie "aktiv alle Initiativen zur Bekdmpfung der Gewalt gegen Frauen, der hduslichen
Gewalt und der Genitalverstimmelung bei Frauen unterstiitzen [werden], und zwar insbe-
sondere die grenziiberschreitenden Aspekte, und dabei auch den Entwicklungen in anderen

internationalen Gremien wie dem Europarat Rechnung tragen"®.

Im Rahmen der Uberpriifung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing hat das Euro-
piische Institut fiir Gleichstellungsfragen (EIGE) einen Bericht iiber die Uberpriifung der
Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing ("Gewalt gegen Frauen: Opferhilfe") durch die
EU-Mitgliedstaaten erstellt. Dieser Bericht gibt einen Uberblick iiber die aktuelle Lage bei der
hiuslichen Gewalt gegen Frauen in den EU-Mitgliedstaaten und die neuesten gesetz-
geberischen und politischen Maflnahmen zur Bekdmpfung dieses Problems sowie die noch
bestehenden Herausforderungen. AuBBerdem enthilt er eine eingehende Priifung des Aspekts

der Opferhilfe, die sich auf den vom Rat 2002 festgelegten einschligigen Indikator stiitzt’.

Die Beseitigung und Verhiitung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Médchen wird
das vorrangige Thema der 57. Tagung der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen

im Jahr 2013 sein.

Die vorliegenden Schlussfolgerungen stiitzen sich auf die politischen Verpflichtungen, die das
Europdische Parlament, der Rat, der Européische Rat, die Kommission und andere Akteure in

diesem Bereich eingegangen sind, sowie auf die in Anlage II aufgefiihrten Dokumente.

Dok. 11447/11, S. 87.
Siehe Dok. 14578/02, Indikator 3.
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17.

18.

UNTER KENNTNISNAHME

der Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Europdischen Konferenz liber die Bekdmp-
fung der Gewalt gegen Frauen in der EU, die am 8./9. November 2012 in Nikosia stattge-
funden hat und deren Ziel es war, die Fortschritte auf EU-Ebene zu iiberpriifen und den Aus-
tausch bewihrter diesbeziiglicher Vorgehensweisen zwischen den Mitgliedstaaten zu erleich-
tern, sowie der vom Vorsitz veranstalteten Konferenz der Europédischen Polizeiakademie
(CEPOL) iiber "Overcoming Attrition in Domestic Violence through Policing" (MaBBnahmen
gegen das Phidnomen, dass eine grofle Zahl von Anzeigen wegen hiuslicher Gewalt nicht zu
einer Verurteilung fiihren), die vom 10. bis 12. Juli 2012 in Limassol als Teil eines umfang-
reicheren Projekts der zyprischen Polizei mit dem Ziel stattgefunden hat, ein Handbuch der
Européischen Union mit bewéhrten polizeilichen Vorgehensweisen zur Senkung der
Schwundraten bei Anzeigen wegen hiuslicher Gewalt auszuarbeiten, sowie der Ergebnisse
der Konferenz liber bewidhrte Vorgehensweisen und der Verleihung des europdischen Krimi-
nalprdventionspreises 2012 zum Thema "Biirgernahe Polizeiarbeit als Kriminalpréventions-
instrument im Bereich des Einbruchsdiebstahls, der hduslichen Gewalt und der Jugend-

kriminalitdt" durch das Européische Netz fiir Kriminalpravention (ENKP);

des auf Ersuchen des zyprischen Vorsitzes vom EIGE erstellten Berichts iiber die Uber-
priifung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing "Gewalt gegen Frauen: Opfer-
hilfe"®. Zwar wurden Fortschritte erzielt, jedoch fallen die Hilfsangebote hinsichtlich Kapa-
zitdt, Qualitét und geografischer Verteilung EU-weit sehr unterschiedlich aus. Es muss noch
mehr getan werden, insbesondere um eine effiziente Koordinierung des 6ffentlichen Hilfs-
systems, eine tragfdhige Finanzierung spezialisierter Hilfseinrichtungen, die Schaffung
gezielter Praventionsprogramme und die systematische Ausbildung von Fachkréften sicher-
zustellen, die sich beruflich mit den Opfern jeglicher Gewalt gegen Frauen bzw. mit den
Tatern befassen, sowie um die Erhebung von Daten iiber Gewalt gegen Frauen auf nationaler

und EU-Ebene zu verbessern —

8

Siehe Dok. 16064/12 ADD 1.
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RUFT DIE MITGLIEDSTAATEN UND DIE EUROPAISCHE KOMMISSION AUF, im

Rahmen ihrer jeweiligen Zustindigkeiten

19.

20.

21.

22.

je nach Sachlage umfassende, bereichs- und behdrdeniibergreifende koordinierte Aktions-
pline, Programme oder Strategien auszuarbeiten, durchzufiihren und, sofern bereits vor-
handen, zu verbessern, um alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Midchen zu bekédmp-
fen und dabei alle relevanten Akteure einzubeziehen und gesetzgeberische und nicht gesetz-
geberische Maflnahmen zu kombinieren, die auf die Verhiitung und Beseitigung von Gewalt,
die Bereitstellung von Schutz und Hilfe fiir die Opfer sowie die Verfolgung der Téter und
andere gegen diese gerichtete Mafinahmen abzielen, und eine geeignete und tragfahige Finan-
zierung fiir die Durchfiihrung dieser MaBBnahmen und die Tétigkeit der Hilfseinrichtungen zu

gewihrleisten;

die Entwicklung einer europiischen Strategie zur Verhiitung und Bekédmpfung aller Formen
von Gewalt gegen Frauen zu erwégen, die mit den im Jahre 2012 angenommenen Schluss-
folgerungen des Rates zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen in der Européischen Union

im Einklang steht;

auf nationaler und EU-Ebene die Erhebung und Verbreitung vergleichbarer, zuverldssiger und
regelméBig aktualisierter administrativer und statistischer Daten zu den Opfern aller Formen
von Gewalt gegen Frauen und den Tétern - aufgeschliisselt nach Geschlecht, Alter und der
Opfer-Tater-Beziehung - zu verbessern, und dabei mit den nationalen Statistikimtern und
dem europdischen Statistikamt zusammenzuarbeiten, wo zweckméBig, die Arbeiten des EIGE
gegebenenfalls in vollem Umfang zu nutzen und die Forschung und den Austausch bewéhrter

Praktiken in diesem Bereich zu unterstiitzen;

die Registrierung und Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden zu verbessern, die in den Mit-
gliedstaaten von Polizei, Justiz, Gesundheitsbehdrden, Sozialdmtern und anderen ein-
schldgigen Behorden, Stellen, Einrichtungen und im Bereich "Gewalt gegen Frauen" titigen
NRO entgegengenommen werden, und dafiir zu sorgen, dass Fille jeglicher Form der Gewalt
gegen Frauen besser identifiziert werden, beispielsweise durch Nutzung des EU-Handbuchs
mit bewéhrten polizeilichen Vorgehensweisen zur Senkung der Schwundraten bei Anzeigen

wegen héuslicher Gewalt;
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

eine fachgerechte Ausbildung der Personen, die beruflich mit den Opfern von Gewalt gegen
Frauen in jeglicher Form oder mit den Tétern zu tun haben, sicherzustellen oder diese zu
verbessern und gegebenenfalls im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und
Praktiken die Sondereinheiten und/oder Polizeidienste sowie Task Forces, die mit weiblichen

Opfern jeglicher Gewalthandlungen dieser Art befasst sind, zu verstirken;

ein ausreichendes Hilfsangebot fiir Gewaltopfer zu gewihrleisten, das auf die Gleichwertig-
keit der Geschlechter insbesondere zum Schutz und zur Starkung der Frauen und Kinder aus-
gerichtet ist, und dafiir zu sorgen, dass diese Dienste auf deren spezielle kurz- und léanger-

fristige Bediirfnisse und deren Schutz zugeschnitten sind;

dafiir zu sorgen, dass fiir Personen, die Gewalt gegen Frauen ausiiben, Programme zur
Pravention weiterer Gewalt bereitgestellt werden und dass die Téter zur Teilnahme an diesen

Programmen ermutigt werden;

die nationalen Infrastrukturen im Gesundheits- und Sozialbereich zu verstarken, damit fiir
weibliche Opfer von Gewalt ein gleichwertiger Zugang zum 6ffentlichen Gesundheitswesen
gefordert und die gesundheitlichen Folgen jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen und

Maidchen angegangen werden;

die bereichs- und behdrdeniibergreifende Zusammenarbeit unter Beteiligung aller ein-
schldgigen Akteure einschlieBlich Frauenorganisationen und NRO, die eine wichtige Rolle bei
der Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen und bei der Hilfe fiir Opfer solcher Gewalt und

ihrer Kinder spielen, auszubauen und zu unterstiitzen;

die Einrichtung einer européischen Hotline (innerhalb des Rufnummernblocks 116) zu
erwagen, die weibliche Gewaltopfer unterstiitzen soll, und hierzu die noch vorhandenen

Hindernisse auf nationaler Ebene zu ermitteln und zu beseitigen;

17444/12 GHA/ 8

DG B 4A DE



29.

die Situation in Bezug auf Gewalt gegen Frauen, einschlieBlich der Hilfsangebote fiir Opfer
hauslicher Gewalt fortlaufend zu beobachten, wobei die in Anlage I enthaltenen Indikatoren
aus dem Jahr 2002 anzuwenden und entsprechend dem fiir die Aktionsplattform von Beijing
vorgegebenen Follow-Up-Verfahren vorzugehen ist, und weitere Forschungsarbeiten zu ande-
ren Formen von Gewalt gegen Frauen zu fordern, auch zwecks Weiterentwicklung und Ver-
besserung dieser Indikatoren, um eine wirksame Beobachtung und Vergleichbarkeit zu

ermoglichen, wobei die Arbeiten des EIGE herangezogen werden sollten;

RUFT DAS EUROPAISCHE PARLAMENT, DIE EUROPAISCHE KOMMISSION UND
DIE MITGLIEDSTAATEN AUF, im Rahmen ihrer jeweiligen Zustindigkeiten

30.

31.

32.

zu erwigen, das Ubereinkommen des Europarats zur Verhiitung und Bekidmpfung von Gewalt
gegen Frauen und hiuslicher Gewalt zu unterzeichnen, zu ratifizieren und anzuwenden, ohne
etwaigen kiinftigen Verhandlungen iiber einen etwaigen Beitritt der EU zu dem Uberein-

kommen vorzugreifen;

langfristig angelegte Sensibilisierungsaktivitidten durchzufiihren und zu férdern, einschlie8lich
durch Ausbildungs- und Schulungsprogramme zur Bekdmpfung diskriminierender traditions-
basierter, kultureller und gesellschaftlicher Normen, und gegen die weit verbreiteten sexis-
tischen Klischees und die soziale Stigmatisierung vorzugehen, die Gewalt gegen Frauen
rechtfertigen und fortbestehen lassen. Derartige Initiativen, in die alle zustindigen Behdrden
und NRO einzubeziehen wiren, sollten effizient verfolgt und hinsichtlich ihrer Wirkung auf

die Zielgruppen bewertet werden;

der Primérprévention von Gewalt gegen Frauen Aufmerksamkeit zu widmen, unter anderem
durch Anerkennung der Rolle des Bildungswesens als eine der Priméirquellen der Soziali-

sierung und als wichtigstem Ubermittler traditionsbasierter, kultureller und gesellschaftlicher
Normen, die auch negative Elemente wie sexistische Klischees und starre Geschlechterrollen

beinhalten konnen, die der Gewalt gegen Frauen Vorschub leisten;
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

die entscheidende Rolle und Verantwortung von Ménnern und Jungen bei der Beseitigung der
Gewalt gegen Frauen zu unterstreichen, auch indem Ménner ermutigt werden, sich gegen
Gewalt auszusprechen, und dafiir Sorge zu tragen, dass die Rolle von Ménnern und Jungen in
allen Strategien, Aktionspldnen und sonstigen MaBBnahmen beriicksichtigt wird, die auf die

Reduzierung und Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ausgerichtet sind;

den Schutz der weiblichen Gewaltopfer zu erhéhen, wenn diese von ihrem Recht auf
Freiziigigkeit in der Europédischen Union Gebrauch machen, auch indem sichergestellt wird,
dass die Richtlinie 2011/99/EU iiber die Européische Schutzanordnung (in Strafsachen) oder
ahnliche zivilrechtliche Mafinahmen unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen Rechts-

ordnungen in der EU rasch und wirksam umgesetzt werden;

dafiir zu sorgen, dass die Richtlinie 2012/29/EU tiber Mindeststandards fiir die Rechte, die
Unterstiitzung und den Schutz von Opfern von Straftaten rasch und wirksam umgesetzt wird,
was eine Stirkung der Mindeststandards in der EU bewirkt, insbesondere indem weiblichen
Gewaltopfern und ihren Familienangehdrigen der Zugang zur allgemeinen Opferhilfe und zu

spezialisierter Hilfe entsprechend ihren Bediirfnissen erleichtert wird;

den Interessen und Problemen aller schutzbediirftigen und Mehrfachdiskriminierung ausge-
setzten Frauen und Médchen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, damit gewahrleistet ist,
dass der Schutz vor Gewalt und die Hilfe fiir die Gewaltopfer alle Teile der Gesellschatft, ein-

schlieBlich marginalisierter Gruppen, erreicht;

unbeschadet der laufenden Verhandlungen iiber den mehrjdhrigen Finanzrahmen (2014-2020)
auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene angemessene und nachhaltige Mittel bereitzustellen,
um die Gleichbehandlung von Frauen und Ménnern voranzubringen und Gewalt gegen Frauen

zu bekdmpfen;

in Erwégung zu ziehen, das Jahr 2015 zum Européischen Jahr der Null-Toleranz fiir Gewalt
gegen Frauen auszurufen, um die Allgemeinheit fiir das weit verbreitete Phanomen der
Gewalt gegen Frauen und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft zu sensibilisieren und

darauf aufmerksam zu machen;
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39. RUFT DIE MITGLIEDSTAATEN, DEN EAD UND DIE EUROPAISCHE KOMMIS-
SION AUF, im Rahmen ihrer jeweiligen Zustindigkeiten Partnerlédnder bei der Bekdmpfung
von Gewalt gegen Frauen und allen Formen der Diskriminierung von Frauen und Médchen
im Einklang mit den Leitlinien der EU betreffend Gewalt gegen Frauen und dem EU-
Aktionsplan fiir die Férderung der Gleichstellung der Geschlechter und Machtgleichstellung
der Frauen (2010-2015) verstarkt zu unterstiitzen; dies schlie3t auch die Unterstiitzung nicht-

staatlicher Akteure ein.
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ANLAGE I

Indikatoren und Unterindikatoren fiir hiiusliche Gewalt gegen Frauen’

Indikator

Unterindikator

1. Profil weiblicher
Opfer von Gewalt

A. Anzahl der weib-
lichen Opfer von Gewalt

im héuslichen Umfeld

>

Anzahl der Opfer gemdf3 den Kriminal-
statistiken
Anzahl der Opfer gemif3 Erhebungen
Anzahl der Fille von Gewalt im héus-
lichen Umfeld mit todlichem Ausgang
Anteil der Fille von Gewalt im héuslichen
Umfeld als Prozentsatz aller Gewalt-
verbrechen
Anderes relevantes statistisches Material
iber weibliche Opfer und abhingige
Kinder, z.B. Anzahl der Frauen, die sich an
das Gesundheitsfiirsorgesystem wenden,
weil ithnen im hduslichen Umfeld offenbar
Gewalt zugefiigt wurde; Anzahl der Opfer,

die in Frauenhdusern Zuflucht suchen.

B. Hintergrund-
informationen zu den

weiblichen Opfern

YV V. V V V

Beziehung zum Téater

Alter

Familienstand

Staatsangehdorigkeit

Andere relevante Hintergrundinformation

(z.B. Bildungsniveau, Erwerbsstatus usw.)

? Indikatoren wie 2002 festgelegt (Dok. 14578/02).
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2. Profil méinnlicher

Tater

A. Anzahl der Gewalt- | »
tater im hduslichen

Umfeld >

Anzahl der Tater geméll den Kriminal-
statistiken

Anzahl der Titer, die im Rahmen amt-
licher oder freiwilliger Programme Unter-
stiitzung suchen, so z.B. bei Beratungs-
stellen (Ménnerhausern)

Anzahl der Titer gemil den Erhebungen
Anderes relevantes statistisches Material
iiber mannliche Tiéter, z.B. Anzahl der
Minner, die im Gesundheitsfiirsorge-

system Unterstlitzung suchen.

B. Hintergrund-

informationen zum Téter

YV V. V V V

Beziehung zum Opfer

Alter

Familienstand

Staatsangehdorigkeit

Andere relevante Hintergrundinformation

(z.B. Bildungsniveau, Erwerbsstatus usw.)

17444/12
ANLAGE |

DG B 4A

GHA/sm 13
DE




3. Unterstiitzung von

Opfern

A. Formen der Unter-

stiitzung von Opfern:

YV V VYV V

Beratungsstellen

Notdienste

Rund-um-die-Uhr-Hotline
Frauenhiuser, einschliefSlich Anzahl der
Unterkiinfte im Verhéltnis zur Gesamt-
bevolkerung, Anzahl der Aufnahme-
ersuchen, Anzahl der abgelehnten Auf-
nahmeersuchen, Finanzierung dieser Ein-
richtungen

Leitfaden fiir Betreuungsmdglichkeiten
Sonderpolizeieinheiten/Task Forces zur
Unterstiitzung der Opfer
Rechtsberatung fiir Opfer

Amtliche Informationen im Internet iiber
die Gewalt gegen Frauen
Unterstiitzung/Lehrgédnge fiir Opfer im
Hinblick auf die Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt

(anonym erhobene) Patientenakten der
Opfer (z.B. drztliche Versorgung und
Behandlung)

Koordinierung der staatlichen
Betreuungssysteme

Besondere Hilfsdienste fiir schutz-
bediirftige Gruppen

Sonstige Unterstiitzungsmalnahmen
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4. Mafinahmen zur A. Malinahmen, die » Beratung
Behandlung des darauf abzielen, dem » Psychologische/psychiatrische Behand-
ménnlichen Téters | Kreislauf der Gewalt ein lung
mit dem Ziel, dem Ende zu bereiten » Resozialisierungsprogramme wihrend der
Kreislauf der Gewalt Haft
eine Ende zu berei- » Mainnerhéuser
ten » Sonstige Maflnahmen
. Ausbildung von A. Art der Ausbildung | > Ausbildung von neuem Personal
Experten » Fortbildung des derzeitigen Personals
B. Zielgruppen » Mitarbeiter der Polizei
» Mitarbeiter der Justiz
» Fachleute des Gesundheitswesens
» Fachleute des Bildungsbereichs, insbe-

sondere Lehrer

Mitarbeiter weiterer 6ffentlicher Einrich-
tungen, wie z.B. Sozialarbeiter, Dol-
metscher

NRO, einschlieBlich freiwillige Mit-
arbeiter in Frauen- und Méannerhdusern

Andere

. Maflnahmen der
Mitgliedstaaten zur
Bekimpfung der

Gewalt gegen Frauen

A. Rechtsvorschriften

und Rechtsprechung

Stand der Rechtsetzung

Anderungen bei den Rechtsvorschriften in
den letzten fiinf Jahren

Anzahl der Urteile

Anzahl der erfolgreichen Rechtsbehelfe in
Zivilsachen, z.B. gerichtliche Anord-
nungen und Wohnungsverweise

Anzahl der Verurteilungen (néher
anzugeben)

Anzahl der abgewiesenen Fille

Weitere Mallnahmen, z.B. Entfernung des
Téters aus der Wohnung, Unterlassungs-

urteile
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B. Erhebungen und » Welche Projekte hat der Mitgliedstaat in
Vorhaben den letzten fiinf Jahren eingeleitet?

» Welche Projekte wurden in den letzten
fiinf Jahren auf einer anderen als der
staatlichen Ebene eingeleitet?

C. Mallnahmen auf » Hat die Regierung eine Strategie zur
politischer Ebene Bekdmpfung der Gewalt gegen Frauen
verabschiedet?

» Wenn ja, wann?

» Welches sind die Grundziige dieser Strate-
gie, z.B. Ziele, Zeitrahmen?

» Fir die Durchfiihrung dieser Strategie
bereitgestellte Mittel

» Umfasst die Strategie die Schaffung von
Partnerschaften zwischen Regierungs-
stellen und NRO?

» Wurde(n) die Strategie(n) bereits einer
Bewertung unterzogen? Wenn ja, in
welcher Weise und wann?

D. Sensibilisierung/ » Auf den Téter abzielende Informations-
Vorsorgemalinahmen kampagnen

» Auf das Opfer abzielende Informations-
kampagnen

» Auf mit Opfern oder Taitern arbeitende
Experten abzielende Informations-
kampagnen

» Allgemeine Informationskampagnen, die
sich an die Gesamtbevolkerung richten

» Weitere Sensibilisierungsmalinahmen

E. Haushalt » Welche Haushaltsmittel sicht der
Mitgliedstaat zur Bekdmpfung der Gewalt
gegen Frauen im hauslichen Umfeld vor?
17444/12 GHA/sm 16
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7. Evaluierung

A. Bereits erzielte Fort-

schritte

Statistische Verdanderungen im
Zusammenhang mit den Indikatoren
Sachstandsberichte tiber MaBinahmen der
Mitgliedstaaten, einschlieBlich einschligi-
ger Informationen, beispielsweise liber
den Anteil der in die Programme aufge-
nommenen Riickfalltiter

Weitere MaBBnahmen im Zusammenhang
mit der Uberwachung der Fortschritte
oder bei der Bekanntgabe der erzielten

Fortschritte

B. Erfahrungen

Erfolgreiche Bemiihungen/Initiativen, z.B.
Kampagnen, Ausbildungsprogramme,
MafBnahmen zur Behandlungen des
minnlichen Titers, Anderungen der
Rechtsvorschriften, mit denen die Unter-
stiitzung der Opfer verbessert oder die
Anzahl der Félle von Gewalt gegen
Frauen im héduslichen Umfeld verringert

wurde

» Eingeleitete Maflnahmen, die nicht den

erwarteten Erfolg hatten, z.B. Kampagnen

oder Ausbildungsprogramme
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ANLAGE 11

Bezugsdokumente

1) EU-Rechtsvorschriften

Richtlinie 2012/29/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012
tiber Mindeststandards fiir die Rechte, die Unterstiitzung und den Schutz von Opfern von
Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/J1 (ABI. L 315 vom
14.11.2012, S. 57).

Richtlinie 2011/99/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011
iber die Europdische Schutzanordnung (in Strafsachen) (ABI. L 338 vom 21.12.2011, S. 2).

Richtlinie 2011/93/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011
zur Bekdmpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern

sowie der Kinderpornografie und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates
(ABIL. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

Richtlinie 2011/36/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur
Verhiitung und Bekdmpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer (ABI. L 101
vom 15.4.2011, S. 1).

2)  Europiisches Parlament

EntschlieBung vom 13. Mérz 2012 zu der "Gleichstellung von Frauen und Ménnern in der
Européischen Union""

EntschlieBung vom 5. April Mérz 2011 zu den "Prioritdten und Grundziigen einer neuen EU-
Politik zur Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen""'

EntschlieBung vom 26. November 2009 zur "Beseitigung der Gewalt gegen Frauen"'?

1Y P7 TA-PROV(2012)0069.
1 P7 TA-(2011)0127.
2 B7-0139/2009.
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3)

Rat

Samtliche Schlussfolgerungen, die der Rat im Rahmen der Uberpriifung der Umsetzung der
Aktionsplattform von Beijing verabschiedet hat'®, insbesondere die folgenden:

EntschlieBung des Rates vom 10. Juni 2011 iiber einen Fahrplan zur Stiarkung der Rechte und
des Schutzes von Opfern, insbesondere in Strafverfahren (ABI. C 187 vom 10.6.2011, S. 1)

Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Mai 2011: EU-Rahmen fiir nationale Strategien zur
Integration der Roma bis 2020 (ABI. C 258 vom 2.9.2011, S. 6)

Schlussfolgerungen des Rates vom 7. Mérz 2011 zur Annahme des Européischen Pakts fiir
die Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020) (ABI. C 155 vom 25.5.2011, S. 10)

Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Mérz 2010 zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen in
der Europédischen Union (Dok. 6585/10)

Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Oktober 2009 zu einer Strategie fiir die Verwirk-
lichung der Rechte und eine bessere Unterstiitzung von Personen, die in der Européischen
Union zum Opfer einer Straftat werden (Dok. 12944/09 + COR 1)

Schlussfolgerungen™ vom 16. Dezember 2008 zur Uberpriifung der Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing durch die Mitgliedstaaten und die Organe der EU: Indikatoren zum
Thema Frauen und bewaftnete Konflikte (Dok. 17099/08)

Leitlinien der EU betreffend Gewalt gegen Frauen und die Bekdmpfung aller Formen der
Diskriminierung von Frauen vom 8. Dezember 2008 (Dok. 16173/08 + COR 1)

Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Oktober 2002 zur Uberpriifung der Umsetzung der
Pekinger Aktionsplattform durch die Mitgliedstaaten und die Organe der Europiischen
Union, in denen sieben Indikatoren zur Gewalt gegen Frauen im hiuslichen Umfeld festgelegt
wurden (Dok. 14578/08)

Schlussfolgerungen des Vorsitzes vom 7. Mérz 2002 zur Gewalt gegen Frauen
(Dok. 6994/02)

4)  Europiischer Rat
Das am 10./11. Dezember 2009 angenommene Stockholmer Programm"

B http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/statistics-indicators/platform-
action/index_en.htm

" Schlussfolgerungen des Rates der Europiischen Union und der im Rat vereinigten Vertreter
der Regierungen der Mitgliedstaaten

5 http://europa.cu/legislation_summaries/human_rights/fundamental rights within
european_union/jl0034 de.htm
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5)

Kommission

Arbeitsdokument der Kommission: "Sachstandsbericht zur Gleichstellung von Frauen und
Miénnern 2011" (Dok. 8905/12 ADD 2)

Eurobarometer Spezial 344: "Héusliche Gewalt gegen Frauen" (September 2011)
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs 344 en.pdf

Strategie fiir die Gleichstellung von Frauen und Méannern 2010-2015 (Dok. 13767/10)
Aktionsplan zur Umsetzung des Stockholmer Programms (Dok. 8895/10)

Mitteilung der Kommission: "Ein verstiarktes Engagement fiir die Gleichstellung von Frauen
und Miannern: Eine Frauen-Charta — Erkldrung der Europdischen Kommission anldsslich des
Internationalen Frauentags 2010 sowie des 15. Jahrestags der Verabschiedung einer Erkldrung
und einer Aktionsplattform auf der Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking
und des 30. Jahrestags des Ubereinkommens der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau" (Dok. 7370/10)

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Stiarkung der Opferrechte in der EU
(KOM(2011) 274 endg.)

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die gegen-
seitige Anerkennung von Schutzmafnahmen in Zivilsachen (KOM(2011) 276 endg.)

6) Sonstige
Ubereinkommen des Europarats zur Verhiitung und Bekidmpfung von Gewalt gegen Frauen
und hauslicher Gewalt'®
Stellungnahme des Beratenden Ausschusses fiir Chancengleichheit von Frauen und Ménnern
zur EU-Strategie zur Bekdmpfung der Gewalt gegen Frauen und Médchen (7. Dezember
2010)
Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema "Been-
digung hauslicher Gewalt" (SOC 465 (2012)).

16 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/texts/Convention%20210%20German.pdf
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	29. die Situation in Bezug auf Gewalt gegen Frauen, einschließlich der Hilfsangebote für Opfer häuslicher Gewalt fortlaufend zu beobachten, wobei die in Anlage I enthaltenen Indikatoren aus dem Jahr 2002 anzuwenden und entsprechend dem für die Aktion...
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